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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Ein Parteienantrag an die vor dem VwGH belBeh ist auch dann Voraussetzung einer Säumnisbeschwerde, wenn die

Behörde zu einer amtswegigen Maßnahme verpflichtet ist.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Diverses Verletzung der Entscheidungspflicht Allgemein Behördliche

Angelegenheiten Verletzung der Entscheidungspflicht Diverses Zurückweisung - Einstellung
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